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aus anderen Rechtsvorschriften der Deutschen Demo
kratischen Republik ergeben, werden durch diese Be
stimmung nicht eingeschränkt.

§24

(1) Der Rat ist juristische Person und Haushaltsor
ganisation. ■

(2) Der Rat hat seinen Sitz in der Hauptstadt der 
Deutschen Demokratischen Republik, Berlin.

§25

(1) Der Rat wird im Rechtsverkehr durch den Vor
sitzenden des Rates und im Falle seiner Abwesenheit 
vom Staatssekretär und Ersten Stellvertreter des Vor
sitzenden vertreten.

(2) Die Mitarbeiter der Produktionsleitung des Rates 
können entsprechend den Rechtsvorschriften der Deut
schen Demokratischen Republik zur Vertretung der 
Produktionsleitung des Rates im Rechtsverkehr durch 
den Vorsitzenden des Rates bevollmächtigt werden.

§26

(1) Der Vorsitzende des Rates ist für die Bestätigung 
der Struktur- und Stellenpläne der Räte für land

wirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft der Bezirke und der dem Rat direkt unterstell
ten Organe, Betriebe und Einrichtungen auf der Grund
lage der Rechtsvorschriften der Deutschen Demokrati
schen Republik verantwortlich.

(2) Auf Grund und in Durchführung dieses Statuts 
ist die Arbeitsordnung des Rates durch den Vorsitzen
den des Rates zu erlassen.

§27

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1969 in Kraft.

Berlin, den 19. März 1969

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

R a u c h f u ß  
Stellvertreter des Vorsitzenden

Der Vorsitzende 
des Rates für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

E w a l d
Minister
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